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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2001 von der Juristischen 
Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Dissertation angenommen. 
Für die Drucklegung konnten die bis zum Januar 2002 veröffentlichte Literatur 
und Rechtsprechung sowie die neuesten Entwicklungen Berücksichtigung finden. 

Bedingt durch mein langjähriges bildungspolitisches Engagement (u. a. als 
Gründer und Vorsitzender des FHB - Forum für Hochschul- und Bildungspolitik 
e.V.) und meine europapolitische Tätigkeit als zeitweiliger Assistent der Europaab-
geordneten Doris Pack und Dr. Renate Heinisch im Europäischen Parlament war 
die Wahl eines Dissertationsthemas zumindest mit Bezügen zur europäischen Bil-
dungspolitik fast schon zwangsläufig. Angesichts dieser Thematik lag der Versuch 
nahe, Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas Oppermann als Doktorvater gewinnen zu 
wollen. Aufgrund seiner zahlreichen biographischen und wissenschaftlichen bzw. 
autographischen Bezüge zu den Themenbereichen Europa und Bildung bot er sich 
als Betreuer einer Arbeit in diesem Kontext geradezu an. Das Vorhaben gelang zu 
meiner Freude, und so geht auch das Thema der vorliegenden Arbeit auf eine An-
regung von Professor Oppermann zurück. 

Dabei schien eine Arbeit über das EHI zunächst eine - über den deskriptiven 
Teil hinaus - weithin uninteressante Aufgabe zu sein. Doch je weiter die Arbeit 
fortschritt, um so deutlicher wurde, wie generalisierbar die Probleme sind, die sich 
um das EHI ranken und wie wenig diese Probleme bisher selbst in einschlägiger 
Literatur behandelt wurden bzw. Niederschlag gefunden haben. 

Entsprechend stammen viele der verarbeiteten Informationen aus internen Do-
kumenten der an den Gründungsverhandlungen beteiligten Organisationen: aus 
Aktennotizen, Vermerken etc. der WRK, der KMK. dem BMBW und dem BIM -
alles leider unveröffentlichtes Material, das folglich in einer wissenschaftlichen 
Arbeit auch nur bedingt zitationsfähig ist. 

Dank schulde ich zunächst natürlich meinem Doktorvater, Professor Opper-
mann, sowie dem Zweitgutachter dieser Arbeit, Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang 
Graf Vitzthum. 

Des weiteren bin ich den Mitarbeitern am EHI in Florenz zu großem Dank ver-
pflichtet. Genannt seien insbesondere der Verwaltungsleiter, Herr Günther Haus-
mann, und der "Hausjurist", Herr Dominique Delaunay; des weiteren der Leiter 
des Akademischen Dienstes, Dr. Andreas Frijdal, sowie seine mittlerweile im Ru-
hestand befindliche Stellvertreterin, Frau Ursula Brose. Dank schulde ich auch 
Herrn Präsident Dr. Patrick Masterson für die Unterstützung, die er meinem Pro-
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jekt durch die Erteilung des Gastrechts und die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
die Archive des Instituts zuteil werden ließ, sowie all den anderen Mitarbeitern am 
Institut. Genannt sei in diesem Zusammenhang auch der Leiter des ebenfalls in 
Florenz ansässigen Historischen Archivs der Europäischen Gemeinschaften, Herr 
Jean-Marie Palayret, der selbst ein verdienstvolles Buch zur Entstehungsgeschichte 
des EHI verfaßt hat und hier deshalb nicht nur einmal Erwähnung finden wird. 
Mein ganz besonderer Dank gilt schließlich der für das EHI-eigene Archiv zustän-
digen Sachbearbeiterin, Frau Mariella Partillora, die mit ihrer herzlichen italieni-
schen Art und ihrem offenen Ohr trotz mancher Sprachbarrieren stets eine große 
und verbindliche Hilfe war. 

Daneben halfen zahlreiche Gespräche mit Menschen, die in irgendeiner Weise 
eine Verbindung zum EHI aufweisen. Ohne diese Informationen ,aus erster Hand' 
wäre aufgrund fehlender schriftlicher Nachweise manches bis heute unklar geblie-
ben. Genannt seien in diesem Zusammenhang neben einigen Forschern am EHI 
insbesondere Herr Prof. Dr. Werner Maihofer, ehemals u. a. Präsident des Instituts, 
den ich bei bester Gesundheit am Bodensee besuchen durfte, sowie Herr Dr. Peter 
Dallinger, ehemals Ministerialdirektor im Bundesbildungsministerium und lang-
jähriges Mitglied des Obersten Rates des EHI. 

Darüber hinaus waren mir in Deutschland insbesondere Frau Susanne Burger 
vom Bundesbildungsministerium und Herr Dr. Joachim Vollmuth vom Bundesin-
nenministerium behilflich. Besonders erwähnen möchte ich auch Herrn Dr. Rein-
hard Riegel, den sehr plötzlich und viel zu früh verstorbenen Referatsleiter im 
Bundesinnenministerium und Vorgänger von Herrn Dr. Joachim Vollmuth. Sein 
überragendes und allseits geschätztes Wissen über das EHI konnte leider nur teil-
weise in diese Arbeit eingehen, da Herr Dr. Riegel verstarb, ehe ich ihn persönlich 
kennenlernen durfte. 

Des weiteren danke ich Herrn Dr. Werner Becker von der HRK, der mit seinen 
umfangreichen Kenntnissen immer wieder hilfreich war, sowie Herrn Prof. Man-
fred Reinemann vom Zentrum für Zeitgeschichte von Bildung und Wissenschaft 
der Universität Hannover, der mit Akribie und Enthusiasmus die Archive u. a. der 
HRK und der KMK bearbeitet und mir so das eine oder andere Dokument zugäng-
lich machen konnte. Gerne erinnere ich mich an die wenigen, aber sehr erfrischen-
den Gespräche über die deutsche Bildungsgeschichte. 

Danken möchte ich schließlich auch Herrn Konrad Stahlecker, dem ehemaligen 
Kanzler der Universität Hohenheim, der die Durchsicht des Manuskripts vornahm. 

All den Genannten bin ich zum Dank verpflichtet: für ihre Geduld, ihre Aus-
kunftsfreudigkeitund ihr Interesse an der Fertigstellung dieser Arbeit. 

Danken möchte ich aber auch meinen Freunden und meiner Familie, die mich 
während der gesamten Dauer der Schreibens unterstützt und ermuntert haben und 
mich während dieser - auch aus anderen Gründen bewegten - Phase meines 
Lebens mit Rat und Tat begleitet haben. 
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Danken darf ich zum Schluß auch Herrn Prof. Dr. George Turner, an dessen 
Lehrstuhl an der Universität Hohenheim ich während der Erstellung der Arbeit-
mit entsprechenden Freiräumen ausgestattet - als Assistent beschäftigt war, sowie 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, die zwar mangels Antrag nicht die Entstehung die-
ser Arbeit unterstützen konnte, jedoch durch ein Stipendium mein Studium zuvor 
deutlich erträglicher gestaltet hat. Dankbar bin ich vor allem für die vielen guten 
Kontakte und Freundschaften, die mir die Zugehörigkeit zum Kreise der Stipendia-
ten ermöglicht hat. 

Wer jemals das EHI in Florenz besucht und damit die Toskana von ihrer schön-
sten Seite erlebt hat, der wird ermessen können, daß es keine angenehmere Pflicht 
geben kann, als dort einen Forschungsaufenthalt zu verbringen. Dieses Glück war 
mir der Archivarbeit und einiger Gespräche wegen vergönnt. Wenn nur ein wenig 
der Inspiration, die in dieser wunderbaren Landschaft zu empfangen ist, Eingang 
in diese Arbeit gefunden hat und sich dem Leser vermittelt, hat sich der Aufwand 
gelohnt. 

Stuttgart, im Januar 2002 Stefan Kaufmann 
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Das Schicksal des Instituts in Florenz ist [ . .. ] mit dem Schick-
sal Europas verbunden. 

A. Einleitung 

An diesen Schlußsatz an Jean-Marie Palayrets Werk über das Europäische 
Hochschulinstitut (im folgenden: EHI) anknüpfend will die vorliegende Arbeit ver-
suchen, die 1972 nach zähem Ringen gegründete Einrichtung aus vorwiegend 
(aber nicht nur) rechtlicher Sicht in seiner inneren Struktur sowie in seinem Ver-
hältnis zu den Europäischen Gemeinschaften zu beschreiben. 

Der Umstand, daß es sich beim EHI um eine Bildungseinrichtung handelt ist 
hierbei insofern von Interesse, als gerade im Bildungsbereich die Entwicklung der 
Gemeinschaften von einem stark wirtschaftlich geprägten Zusammenschluß zu ei-
ner mehr und mehr auch sozialen, kulturellen und politischen Union deutlich wird. 

Dies wird letztlich dokumentiert durch die Verträge von Maastricht und Amster-
dam- weniger durch den Vertrag von Nizza1 -,mit denen der europäische Integra-
tionsprozeß Dimensionen erreicht hat, die Anfang der siebziger Jahre kaum je-
mand für möglich gehalten hätte. Doch schon vor Amsterdam und Maastricht 
nahm die Bildungspolitik eine wichtige Rolle im fortschreitenden Integrationspro-
zeß ein. Und für manche begann mit der Gründung des Europäischen Hochschulin-
stituts in Florenz im Jahre 1972 gar "ein neues Kapitel der europäischen Integra-
tion", wie einer der Väter des Instituts, Christoph Sasse, schon 1976 schrieb. 

Die hier vorgelegte Arbeit soll untersuchen, wie sich das EHI in den vergange-
nen 25 Jahren seiner Tätigkeit entwickelt hat und welche Perspektiven das Institut 
in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund eines immer enger zusammenwach-
senden Europas und der immer stärker ins Bewußtsein rückenden Notwendigkeit 
einer Integration auch im Bereich der Bildungspolitik nehmen soll - und rechtlich 
nehmen kann. Die Arbeit ist damit die erste umfassende rechtswissenschaftliche 
Abhandlung über das EHI und dessen juristischen Rahmen. 

Die gestellte Aufgabe erwies sich im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem 
Thema als zunehmend reizvoll, da das EHI aufgrund seiner rechtlichen Konstruk-
tion an der Schnittstelle von Volker- und europäischem Gemeinschaftsrecht einige 
delikate juristische Probleme in sich birgt. Diese Fragestellungen sind in einem 
weiteren Kontext auch von erheblicher praktischer Bedeutung für die zukünftige 
institutionelle und organisationsrechtliche Entwicklung der EG bzw. EU. 

I Der Vertrag von Nizza ist mit Pache I Schorkopf weniger als ein "Zukunftsentwurf für 
die erweiterte Europäische Union", sondern vielmehr als "eine eher technische Übergangs-
lösung zur Ermöglichung der Erweiterung" anzusehen (NJW 2001, S. 1386). Er bleibt, wie 
Hatje richtig bemerkt, auf dem Feld der politischen Handlungsfähigkeit hinter den Zielen 
zurück, die mit der Regierungskonferenz angestrebt wurden (EuR 2001, S. 180). 
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Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde eine Phase der weiteren Vergemein-
schaftung auch der unselbständigen Einrichtungen der EG bzw. EU eingeleitet, die 
letztlich zum Ziel hat, auch die zweite und dritte Säule der Europäischen Union 
vom Grundsatz der Zusammenarbeit in den - alle Bereiche gleichsam wie ein 
Dach überspannenden - Gemeinschaftsrechtsrahmen zu überführen. 

Umso erstaunlicher ist es, daß es sehr wenig Literatur über diese vertraglich 
nicht vorgesehenen Einrichtungen der Gemeinschaft wie auch über Einrichtungen 
"am Rande" der Europäischen Gemeinschaften auf völkerrechtlicher Grundlage 
gibt. Dies ist, was speziell das EHI betrifft, zwar insofern nicht verwunderlich, als 
das EHI zu Beginn seiner Tätigkeit gerade einmal acht Professoren und 60 Studie-
rende zählte. Aber auch zu vergleichbaren größeren Einrichtungen findet sich in 
der mittlerweile kaum noch überschaubaren Literatur zum Europa- und Völker-
recht kaum ein Hinweis. 

Symptomatisch für diesen Befund ist, daß Thomas Oppermann bereits 1973 in 
einer Rezension der Erstauflage des - nun wahrlich monumentalen - Buroparechts 
Hans-Peter lpsens in der Juristenzeitung bemängeln mußte, daß dieser die im Zu-
sammenhang mit den Römischen Verträgen (insbesondere auf Basis des Art. 220 
EWGV) zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen völkerrechtlichen Abkom-
men und vor allem das ganze Europarecht im weiteren Sinne, also beispielsweise 
das Recht der europäischen (Wirtschafts-)Organisationen außerhalb der drei Inte-
grationsgemeinschaften, gar nicht behandele. 

Damit sprach Oppermann nicht nur indirekt auch die Griindung des EHI an, son-
dern zeigte Weitblick hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Europarechts. 
Oppermann nahm sich dieser Bereiche denn auch in seinem eigenen, erstmals 
1991 erschienenen Lehrbuch zum Europarecht augenscheinlich besonders an. 
Seine beruflichen Erfahrungen in Politik und Verwaltung mögen Anlaß gewesen 
sein, diese - in der Praxis äußerst relevante - Thematik näher zu beleuchten. 

Wie sich heute unter anderem durch die Errichtung zahlreicher Agenturen im 
Rahmen des Gemeinschaftsrechts zeigt, ist die Ausdifferenzierung der Organisati-
onsstruktur der Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Grenzen 
zu einem der wichtigsten Themen des institutionellen Buroparechts avanciert. 

Everling stellte dazu schon 1983 fest, daß die Europäische Gemeinschaft zur 
Wirksamkeit ihres Handeins in vielfältiger Weise auf ergänzende Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten angewiesen sei, während umgekehrt die Mitgliedstaaten bei der 
Erfüllung der ihnen verbliebenen Aufgaben vielfach von der Gemeinschaft abhin-
gen. Um ein Auseinanderfallen der Gemeinschaftspolitik in einzelstaatliche Aktio-
nen zu verhindern, könne zum einen die Gemeinschaft selbst versuchen, ihre Kom-
petenzen auszuweiten und damit ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern; zum an-
deren könnten die Mitgliedstaaten der Gemeinschaften versuchen, außerhalb des 
eigentlichen Kompetenzbereiches ergänzende Maßnahmen zu entwickeln, d. h. 
durch "außervertragliche Kooperationsakte" auch Bereiche zu erschließen, in 
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denen die Gemeinschaften nicht über die notwendigen Rechtsetzungsbefugnisse 
verfügten. 2 Eben dies ist im Fall des EHI geschehen. 

Schon damit weitet sich der Blick dieser Arbeit über das EHI und seine spezifi-
schen Probleme hinaus auf die Frage der Organisationsgewalt der Europäischen 
Gemeinschaften bzw. der EU und der immer wichtiger werdenden Frage nach der 
Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf vertraglich nicht vorgesehene Ein-
richtungen. Mit der Zunahme an Entscheidungskompetenzen und der fortschreiten-
den Komplizierung der rechtlichen Probleme wird diese Frage entscheidend für 
das zukünftige Funktionieren der EU. 

Im folgenden Kapitel B der Arbeit geht es um die Darstellung der Rahmenbe-
dingungen einer europäischen Hochschulgründung im Kontext der geschichtlichen 
Umstände seit den Verhandlungen von Messina. Gerade an der Entwicklung der 
Aktivitäten der Gemeinschaften im Bereich der Bildungspolitik läßt sich sehr gut 
der Integrationsprozeß innerhalb der EG bzw. EU nachvollziehen. Die kurze Dar-
stellung der Organisationsgewalt der Europäischen Gemeinschaften und der exi-
stierenden europäischen Bildungseinrichtungen soll die Einordnung des EHI in die 
europäische Bildungslandschaft erleichtern. 

In einem dritten Kapitel (C) wird die Gründungsgeschichte des EHI beleuchtet. 
Dies beinhaltet insbesondere eine Darstellung der Diskussion über die Rechts-
grundlage für die Errichtung des EHI sowie eine juristische Bewertung des Grün-
dungs- nebst des innerdeutschen Ratifikationsverfahrens. Da die Gründung des 
EHI nicht ohne Reibungsverluste erfolgte, ist eine Betrachtung der Vorgeschichte 
nicht nur interessant, sondern für das nähere Verständnis der heutigen Situation un-
bedingt notwendig. Schon in einem EHI-internen sog. Profilbericht aus dem Jahr 
1977 ist die Rede von einem "schöpferischen, kühnen Unternehmen". Diese Kühn-
heit hat bis heute in manch juristischem Detailproblem ihre Nachwirkungen. 

Das Kapitel D widmet sich der Darstellung des EHI in seiner ursprünglichen 
Zielsetzung als "Europa-Universität". Dabei wird auch die Frage nach dem Zugang 
zum EHI, der Auswahl der Dozenten und den vom EHI vergebenen Abschlüssen 
erörtert. 

In den Kapiteln E und F, dem Kernbereich der Arbeit, geht es um die rechtliche 
Einbettung des EHI bzw. des Übereinkommens zur Gründung des EHI in den Rah-
men des Völkerrechts sowie die Stellung des EHI gegenüber der EU und damit um 
die mögliche Geltung des europäischen Gemeinschaftsrechts in Bezug auf das 
EHI. Hierbei wird insbesondere der Frage nachzugehen sein, ob und wenn ja in-
wieweit das EHI aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und der konkreten Ausge-
staltung des Griindungsübereinkommens zumindest teilweise dem geltenden Ge-
meinschaftsrecht zuzuordnen ist. 

In Kapitel G wird die Rolle der Vertragsstaaten des EHI einer näheren Betrach-
tung unterzogen. Hierbei sind insbesondere die Frage nach der Möglichkeit zur 

2 Everling, Wirkung, S. 116 ff. 


